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GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG

zwischen der

Bayerische Gewerbebau AG

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 100971, mit Sitz in

Grasbrunn, Landkreis München

(nachfolgend "Organträger")

und der

BG Heppenheim Grundstücks GmbH

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 217814, mit Sitz in

Grasbrunn, Landkreis München

(nachfolgend "Organgesellschaft")

Präambel

I. Der Organträger, geschäftsansässig Keferloh 11, 85630 Grasbrunn, ist eingetragen

im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 100971. Einzelvertretungs-

berechtigter und von § 181 Alt. 2 BGB befreiter Vorstand ist Herr Dr. Roland Fleck.

II. Die Organgesellschaft, geschäftsansässig ebenfalls Keferloh 11, 85630 Grasbrunn,

ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 217814.

Einzelvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter

Geschäftsführer ist Herr Dr. Roland Fleck.

III. Der Organträger hält 100 % der Geschäftsanteile an der Organgesellschaft. Zur Her-

stellung eines Organschaftsverhältnisses im Sinne der §§ 14, 17 KStG und § 2 Abs. 2

S. 2 GewStG wird der nachfolgende Gewinnabführungsvertrag ("Vertrag") abge-

schlossen.
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1 GEWINNABFÜHRUNG

1.1 Die Organgesellschaft verpflichtet sich, den jährlichen Reingewinn ihrer Handelsbi-

lanz mit Ausnahme der in Ziffern 1.2 und 1.3 genannten Beträge jeweils nach Ablauf

des Geschäftsjahres an den Organträger abzuführen. Abzuführen ist – vorbehaltlich

der Bildung oder Auflösung von Rücklagen nach Ziffern 1.2 und 1.3 dieses Vertrages

– der ohne die Gewinnabführung entsprechende Jahresüberschuss, vermindert um

einen evtl. handelsrechtlichen Verlustvortrag aus dem Vorjahr und um den in die

gesetzliche Rücklage nach § 300 AktG einzustellenden sowie den nach § 268 Abs. 8

HGB ausschüttungsgesperrten Betrag, in jedem Fall aber nicht mehr als der sich

nach der jeweils gültigen Fassung des § 301 AktG analog ergebende Höchstbetrag.

1.2 Die Organgesellschaft kann mit vorheriger Zustimmung des Organträgers Beträge

aus dem Jahresüberschuss insoweit in andere Gewinnrücklagen einstellen, als dies

handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirt-

schaftlich begründet ist. Während der Dauer dieses Vertrages gebildete andere Ge-

winnrücklagen sowie Kapitalrücklagen aus Zuzahlungen nach § 272 Abs. 2 Nr. 1

und 4 HGB sind auf Verlangen des Organträgers aufzulösen und zum Ausgleich ei-

nes Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als Gewinn abzuführen, soweit § 301

AktG analog in seiner jeweils gültigen Fassung dem nicht entgegensteht.

1.3 Die Abführung von Beträgen der Organgesellschaft aus der Auflösung von freien

vorvertraglichen Rücklagen und vorvertraglichen Gewinnvorträgen wird ausge-

schlossen und bedarf eines separaten Gewinnverwendungsbeschlusses.

1.4 Die Verpflichtung zur Gewinnabführung gilt erstmals für den ganzen Gewinn des

Geschäftsjahres, in dem der Vertrag durch Eintragung in das Handelsregister der

Organgesellschaft wirksam wird. Sie wird jeweils am Schluss eines Geschäftsjahres

fällig und ist ab diesem Zeitpunkt mit dem gesetzlichen Zinssatz für beiderseitige

Handelsgeschäfte zu verzinsen.

1.5 Wenn und soweit dies gesetzlich zulässig ist, ist der Organträger berechtigt, die

Organgesellschaft anzuweisen, den Gewinn der Organgesellschaft unterjährig im

Wege einer Vorausleistung an den Organträger abzuführen.

2 VERLUSTÜBERNAHME

2.1 Für die Verlustübernahme durch den Organträger gelten die Vorschriften des § 302

AktG in ihrer jeweils gültigen Fassung entsprechend.

2.2 Ziffer 1.4 Satz 2 dieses Vertrages gilt entsprechend für die Fälligkeit und Verzinsung

der Verpflichtung zum Verlustausgleich.
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2.3 Ziffer 1.5 dieses Vertrages gilt entsprechend für die Verlustübernahmeverpflichtung

des Organträgers.

2.4 Der Organträger ist im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund gemäß der nach-

folgenden Ziffer 4.3 lediglich zum Ausgleich der anteiligen Verluste der Organge-

sellschaft bis zum Übertragungs- bzw. Umwandlungsstichtag verpflichtet.

3 JAHRESABSCHLUSS DER ORGANGESELLSCHAFT

Zur Durchführung der Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme hat die Organgesellschaft

ihren Jahresabschluss, bevor er festgestellt wird, mit dem Organträger gemeinsam zu be-

handeln und die Abrechnung über Gewinne oder Verluste mit dem Organträger so durch-

zuführen, dass diese Abrechnung im Jahresabschluss bereits berücksichtigt ist. Die Ab-

rechnungen über Gewinn- oder Verlustanteile zwischen beiden Gesellschaften erfolgen mit

Wertstellung zum Bilanzstichtag.

4 WIRKSAMWERDEN UND VERTRAGSDAUER

4.1 Die Gesellschafterversammlung der Organgesellschaft und die Hauptversammlung

der Organträgerin haben bereits ihre Zustimmung zum Abschluss dieses Vertrages

erteilt. Er wird wirksam mit seiner Eintragung in das Handelsregister der Organge-

sellschaft und gilt rückwirkend ab dem Beginn des im Zeitpunkt der Eintragung

dieses Vertrages im Handelsregister laufenden Geschäftsjahres der Organgesell-

schaft.

4.2 Der Vertrag wird für eine feste Laufzeit von fünf Kalenderjahren abgeschlossen, d.h.

er ist bis zum 31.12.2029 – vorbehaltlich nachfolgender Ziffer 4.3 - nicht kündbar.

Danach verlängert er sich jeweils um ein Geschäftsjahr, wenn er nicht unter Einhal-

tung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Ende des betreffenden Ge-

schäftsjahres der Organgesellschaft gekündigt wird.

4.3 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für den Organträger und die

Organgesellschaft von den vorstehenden Bestimmungen unberührt. Als wichtiger

Grund für die Kündigung sowohl durch den Organträger als auch durch die Organ-

gesellschaft gelten insbesondere

(a) der Verkauf oder die Übertragung von sämtlichen Geschäftsanteilen an der

Organgesellschaft, und zwar unabhängig davon, ob die Geschäftsanteile an

einen Dritten oder an ein mit der Organgesellschaft i.S.v. §§ 15 ff. AktG

verbundenes Unternehmen verkauft oder übertragen werden;
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(b) der Verkauf oder die Übertragung von Geschäftsanteilen an der Organgesell-

schaft in der Höhe eines solchen Nennbetrages, dass die Voraussetzungen

der finanziellen Eingliederung der Organgesellschaft in den Organträger nach

den jeweils geltenden steuerrechtlichen Bestimmungen nicht mehr vorlie-

gen;

(c) die Einbringung von Geschäftsanteilen an der Organgesellschaft durch den

Organträger in eine andere Gesellschaft; oder

(d) die Umwandlung im Sinne von § 1 UmwG oder Liquidation des Organträgers

oder der Organgesellschaft.

4.4 Die Kündigung des Vertrages hat durch schriftliche Erklärung zu erfolgen. Für die

Einhaltung der Kündigungsfrist kommt es auf den Zeitpunkt des Zugangs des Kün-

digungsschreibens bei der jeweils anderen Vertragspartei an.

4.5 Wird die Wirksamkeit des Vertrages oder seine ordnungsgemäße Durchführung

während des Fünfjahreszeitraums gemäß Ziffer 4.2 Satz 1 steuerlich nicht oder

nicht vollständig anerkannt, so beginnt der Fünfjahreszeitraum entgegen Ziffer 4.2

Satz 1 erst am ersten Tag des Geschäftsjahres der Organgesellschaft, das auf das

Jahr folgt, in dem die Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung der Wirk-

samkeit des Vertrags oder seiner ordnungsgemäßen Durchführung noch nicht vor-

gelegen haben.

4.6 Im Fall, dass dieser Vertrag endet, hat der Organträger entsprechend § 303 AktG

den Gläubigern der Organgesellschaft Sicherheit zu leisten.

5 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

5.1 Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme der Regelungen des in-

ternationalen Privatrechts. Die Bestimmungen dieses Vertrages sind so auszulegen,

dass sie den Anforderungen an die Anerkennung einer Organschaft i.S.v. §§ 14, 17

KStG und § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG sowie § 2 Abs. 2 UStG entsprechen.

5.2 Für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, das

Landgericht München I ausschließlich zuständig.

5.3 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der

Schriftform. Dies gilt insbesondere auch für diese Schriftformklausel. Im Übrigen

gilt § 295 AktG entsprechend.

5.4 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder

werden oder sollte der Vertrag eine Lücke enthalten, wird hierdurch die Gültigkeit
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der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Die Vertragsparteien

sind in einem derartigen Fall verpflichtet, anstelle der unwirksamen oder undurch-

führbaren Regelung eine wirksame oder durchführbare Ersatzregelung zu treffen,

die dem mit der betroffenen Bestimmung verfolgten Zweck möglichst nahe kommt.
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_______________________________ _______________________________

Grasbrunn, den __.__.2024 Bayerische Gewerbebau AG

_______________________________ _______________________________

Grasbrunn, den __.__.2024 BG Heppenheim Grundstücks GmbH


